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RS Vwgh 1998/12/16 98/04/0166
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1998

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74;

GewO 1994 §79 Abs1;

Rechtssatz

§79 Abs1 GewO 1994 enthält die gesetzliche Ermächtigung der Behörde, für den Fall, daß das Verfahren zur

Genehmigung einer Betriebsanlage abgeschlossen ist, mit den in diesem Verfahren vorgeschriebenen Au;agen aber

nicht das Auslangen gefunden werden kann, andere oder zusätzliche Au;agen vorzuschreiben, um die in § 74 GewO

1994 umschriebenen Interessen hinreichend zu schützen.
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